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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß  
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

schäftsstelle dieses Gerichts oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 02.11.2020 
(Az. 2078/2020 - 01) der Tipico Shop 
Agency South GmbH die beantragte 
baurechtliche Genehmigung für die 
Nutzungsänderung einer Gastronomie 
in ein Wettbüro mit 98 qm im Erdge-
schoss auf dem Anwesen Regensburg, 
Bahnhofstr. 17, Gemarkung Regensburg, 
Flurstück  1880/4. Das Gebäude ist ein 
Baudenkmal und in die Denkmalliste 
eingetragen. Die notwendige denkmal-
pflegerische Erlaubnis zum Umbau bzw. 
zur Sanierung des Gebäudes wurde 
durch die Baugenehmigung ersetzt. Die 
Baugenehmigung wurde mit Auflagen zu 
Stellplätzen sowie dem Denkmalschutz 
verbunden.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 02.11.2020 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Ge-

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Oberge-
schoss, Zi. Nr. 3.052) während der allge-
meinen Geschäftszeiten (Montag, Diens-
tag und Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr 
sowie am Donnerstag von 8.00 bis 
13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr) 
einsehen. Eine vorherige Terminverein-
barung, Telefon (0941) 507-1636, wird 
empfohlen.

Regensburg, 6. November 2020
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte Frau Dora Simmel mit Bescheid 
vom 10.11.2020 (Az. 01610/2020 - 02) 
die beantragte baurechtliche Geneh-
migung für die Nutzungsänderung von 
Teildachgeschoss in Wohnung sowie für 
die Errichtung einer Dachterrasse auf 
dem Anwesen Regensburg, Kuchenreu-
terstr. 10, 12, Gemarkung Steinweg, Flur-
stück 126, 127/3. 
Die Genehmigung beinhaltet die Errich-
tung einer Wohneinheit im westlichen 
Bereich des 2. Dachgeschosses des 
Anwesens Kuchenreuterstr. 12 sowie der 
Durchgang der Wohnung auf die Dach-
fläche des westlichen Nachbargebäudes 
Kuchenreuterstr. 10 auf die neue Dach-
terrasse.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 10. No-
vember 2020 versehenen Bauvorlagen 
zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur Nie-

derschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß  
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Oberge-
schoss, Zi. Nr. 3.044) während der allge-
meinen Geschäftszeiten (Montag, Diens-
tag und Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr 
sowie am Donnerstag von 8.00 bis 
13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr) 
einsehen. Eine vorherige Terminverein-
barung, Telefon (0941) 507-3631, wird 
empfohlen.

Regensburg, 11. November 2020
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
20 A 179 –  Neubau Interims ZOB, Kanal-

und Straßenbauarbeiten
20 A 191 –  Straßen-, Kanal- und Spar-

tenarbeiten nach DIN 18299ff 
– Wiesmeierweg

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter  
www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
20 A 203 –  Lieferung eines rein elektrisch 

angetriebenen Transporters
20 A 204 –  Beschaffung von Citrix  

Netscaler
20 A 205 –  Beschaffung von Cisco  

Komponenten

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter  
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de

Information über beabsichtigte  
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Vorankündigung


